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liebe kolleginnen, liebe kollegen,

wir freuen uns, ihnen unsere fortbildungen für den Zeitraum 
oktober 2011 bis märz 2012 übersenden zu können. das 
Programm befasst sich weiter mit themen aus allen Rechts-
gebieten und orientiert sich an den von ihnen geäußerten 
wünschen. wir dürfen sie weiterhin ermuntern, uns ihre 
interessen sowie ihre Vorstellungen zu fortbildungen 
mitzuteilen. Gern bemühen wir uns um entsprechende 
umsetzung. 
als eine unserer wesentlichen aufgaben sehen wir es an, 
anwältinnen und anwälten fortbildungen gerade in den 
Bereichen zu gewähren, die kommerzielle anbieter nicht 
abdecken, weil sie sich nicht rentieren. wir sind weiterhin 
bemüht, seminare und fachanwaltskurse, gerade für unsere 
jungen kolleginnen und kollegen, preiswert zu halten und 
konsequent anwaltliche handlungskompetenz vermittelnde 
weiterbildungen anzubieten. 
aufgrund des großen interesses, das an den neu eingeführten 
seminaren für Referendarinnen und Berufsanfängerinnen 
gezeigt wurde, wird die Reihe nun durch eine einführung in 
das sozialrecht weitergeführt (sem.nr. 03/12 s. 13)

die fortbildungen werden von der  
holtfort-stiftung unterstützt.
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ARbeitsschweRpunkte/zielsetzung

arbeitSSchwerpunkte

die tätigkeit des RaV hat folgende schwerpunkte: 
der RaV sieht sich als teil der Bürgerrechtsbewegung und 
arbeitet mit zahlreichen Verbänden und Gruppen der neuen 
sozialen Bewegung zusammen. er nimmt einfluss auf 
rechtspolitische entwicklungen durch Beteiligungen an der 
öffentlichen und fachöffentlichen diskussion, u. a. durch 
abgabe von stellungnahmen gegenüber der legislative sowie 
dem Bundesverfassungsgericht.

er streitet insbesondere
gegen die ständige Verschärfung des straf- und des 
strafprozessrechts
gegen Polizeigewalt und die ständige ausweitung 
polizeilicher Befugnisse
gegen ein rassistisches asyl- und ausländerrecht
für die wahrung der Rechte von minderheiten
für menschenwürdige lebens- und arbeitsbedingungen
für die menschenrechte

er vertritt diese Ziele auch in der europäischen 
anwaltsvereinigung aed (avocats européens démocrates), 
arbeitet in der menschenrechtsbewegung, vertritt eine 
konsequent antimilitaristische Position in internationalen 
konflikten, er unterstützt verfolgte ausländische kolleginnen 
und kollegen, lässt Prozesse beobachten, unterstützt die arbeit 
der europäischen legalteams und betreibt anwaltliche 
fortbildung wie fachanwaltskurse und sonstige berufliche 
fortbildungsveranstaltungen.

ZielSetZung 

der RaV gründete sich 1979 als politische anwaltsorganisati-
on neben den strafverteidigervereinigungen. in einer Zeit von 
öffentlichen angriffen sowie straf- und ehrengerichtsver-
fahren gegen anwälte, vor allem gegen solche, die in 
politischen strafverfahren verteidigten, sollte eine schlagkräf-
tige interessenvertretung aufgebaut werden. ein Republikaner 
war und ist ein radikaler demokrat, also einer, der auf den 
Vorrang der menschen- und Bürgerrechte gegenüber den 
interessen staatlicher und wirtschaftlicher institutionen 
besteht und stets mehr demokratie will, als gerade erreicht 
ist. für den anwaltsberuf heißt das, Recht als waffe zu 
verstehen, es für schwächere gegen herrschaft einzusetzen 
und es auf die republikanischen Ziele hin weiterzuentwickeln. 
dem Begriff »republikanisch« fühlt sich der RaV ungeachtet 
dessen, dass eine rechtsradikale Partei sich diesen namen 
sinnwidrig anmaßt, nach wie vor verpflichtet. 
Gegenüber 1979 hat sich die Rechtswirklichkeit stark verän-
dert. engagierte anwältinnen und anwälte sind in  
der Öffentlichkeit weitgehend akzeptiert, exponierte RaV-
mitglieder wurden Bundes- und landesminister, Präsidenten 
von Rechtsanwaltskammern o. ä. die Probleme der mandanten 
sind jedoch ähnliche wie zu Gründungszeiten. die Rechte von 
flüchtlingen und nichtdeutschen werden ständig beschränkt. 
die opfer einer irrationalen drogenpolitik finden sich ebenso in 
den überfüllten haftanstalten wie eine wachsende Zahl 
armutskrimineller. in den Gefängnissen harren die hehren Ziele 
des strafvollzugsgesetzes ihrer um setz ung. in Zeiten wirt-
schaftlicher krise werden errungenschaften des sozialstaates 
abgebaut. Gerade deswegen ist die satzung des RaV von 
ungebrochener aktualität, wenn es dort heißt:

»der Rechtsanwalt ist ein einseitig gebundener interessen-
vertreter seines mandanten und ausschließlich diesem und 
sich selbst verantwortlich.«
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5./6.11.11, Berlin 

VernehmungStechnik Für  
StraFVerteidigerinnen  
in praktiSchen übungen
seminar nr. 19/11

recht der befragung und abwehr von behinderungen:
normprogramm der stPo
Rechtsprechung und literatur
zulässige und unzulässige fragen

Fragetechnik:
einführung in allgemeine fragetechniken: offene fragen, 
geschlossene fragen
Besondere fragetechniken: fragenkreisel, fragepuzzle, 
atomisierung, kommentierte Befragung, Vorhalt
Vernehmungstechnik: Vernehmungsziele/
Vernehmungskonzepte
spezielle Vernehmungssituationen; z.B. komplott, 
Verhörspersonen und sonstige mittelbare Zeugen, lange 
Vernehmungen, mehrzahl von Zeugen, Befragung des 
eigenen mandanten etc.

übungen:
Rollenspiele / Vernehmungen in echtzeit
fragekonzepte und strategien an echten fällen entwickeln
typische fehler erkennen und vermeiden
Viele tipps und tricks aus der Praxis

referent
dr. bernd wagner, Rechtsanwalt, hamburg

kursort und termin
haus der demokratie und menschenrechte,  
Robert-havemann-saal
Greifswalder str. 4, 10405 Berlin
samstag 5.11.2011, 10:00 – 18:00 uhr 
sonntag 6.11.2011, 9:00 – 13:00 uhr  
(10 stunden seminarzeit)

teilnahmebetrag
240 e RaV mitglieder
310 e nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

noVembeR 2011
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19.11.11, Berlin 

die waFFen der Verteidigung
eFFektiVe einFluSSnahme auF den StraFproZeSS 
durch beweiS anträge und durchSetZung Von 
beweiSVerwertungSVerboten
seminar nr. 20/11

die Beweisaufnahme ist das kernstück der hauptverhandlung. 
Beweisanträge gehören im strafprozess zu dem wichtigsten 
handwerkszeug, um die gerichtliche aufklärungspflicht zu 
erweitern und sachverhalte festzuschreiben. die Bescheidung 
von Beweisanträgen ermöglicht der Verteidigung frühzeitige 
erkenntnisse auf die gerichtliche Beweiswürdigung und die 
anpassung der Verteidigungsstrategie. die Rüge der Verlet-
zung des Beweisantragsrechts ist eine der erfolgreichsten 
Verfahrensrügen im Revisionsverfahren.

folgende themen werden praxisnah und unter Berücksichti-
gung der höchstrichterlichen Rechtsprechung besprochen: 

Beweisantrag im ermittlungsverfahren, Zwischenverfahren 
und in der hauptverhandlung 
Beweisanregung, Beweisermittlungsantrag, bedingter 
Beweisantrag und hilfsbeweisantrag 
Zweck, Ziel und form des Beweisantrags
sachverständigenbeweis 
Beweis mit auslandszeugen
selbstladung von Zeugen und sachverständigen 
ablehnung von Beweisanträgen und Reaktion der Verteidigung
mangelnde Belehrung, unzulässige durchsuchung, über-
müdung, täuschung oder drohung: ob freigesprochen oder 
verurteilt wird, hängt häufig davon ab, ob Beweise verwertet 
werden dürfen. wann ist eine Beweiserhebung, wann die 
Beweisverwertung unzulässig, wann muss die Verteidigung 
widersprechen?

referentin
gabriele heinecke, fachanw. für straf- und arbeitsrecht, hamb.

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
19.11.11 | 10:00 – 16:00 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
110 e RaV-mitglieder / 160 e nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

3.12.11, Berlin

daS opFerentSchädigungSgeSetZ 
in der praxiS – eine einFührung in 
daS oeg
seminar nr. 21/11 

das opferentschädigungsrecht (oeG) bietet Betroffenen von 
Gewalttaten bei schweren folgen einen unabhängigen 
anspruch auf entschädigung gegen den staat. leider ist das 
oeG auch viele Jahre  nach seiner entstehung noch immer 
nahezu unbekannt. Betroffene erhalten häufig nur bei 
stellung einer strafanzeige wegen eines »Gewaltdelikts« ein 
merkblatt zu den ansprüchen nach dem oeG.
das seminar bietet einen überblick über die anspruchsvoraus-
setzungen, den umfangreichen leistungen des oeG und die 
Problematik der Versagungsgründe. sozialrechtliche spezial-
kenntnisse sind keine Voraussetzung, vielmehr sollen auch  
straf- und zivilrechtlich orientierte kolleginnen und kollegen 
in die lage versetzt werden, mandantinnen und mandanten 
kompetent zu beraten und das antragsverfahren anwaltlich 
zu begleiten.
neben einem überblick über die Rechtsprechung zum thema 
und das Beweisrecht im oeG widmet sich die Veranstaltung 
auch den möglichen »haftungsfallen« bei einer Vertretung im 
oeG- und Zivilverfahren.

referentin
katrin inga kirstein, Rechtsanwältin in hamburg. schwer-
punkt auf die Rechte von Gewaltbetroffenen im Bereich des 
sozialen entschädigungsrechts und der gesetzlichen unfall-
versicherung.

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
3.12.11 | 10:00 – 16:00 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
110 e RaV-mitglieder
160 e nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

noVembeR / dezembeR  2011
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14.1.12, Berlin

die einlaSSung im StraFproZeSS – 
chancen und riSiken eineS 
wichtigen VerteidigungSmittelS 
seminar nr. 01/12

das Recht, sich selbst nicht belasten zu müssen, genießt 
Verfassungsrang. spätestens in der hauptverhandlung ist von 
diesem Verteidigungsgrundsatz meist wenig zu spüren. die 
allgemeine erwartung einer einlassung gewinnt all zu häufig 
die oberhand. Zur besseren wahrheitserforschung, zur 
gerechteren schuldbewertung und zur milderen strafzumes-
sung sei eine stellungnahme des Beschuldigten hilfreich. die 
geständige einlassung sei das tor zur gnädigen strafe. die 
bestreitende einlassung könne der entscheidende Gegenent-
wurf zur anklage sein. diese aspekte machen die frage der 
einlassung zu einem der bedeutendsten Verteidigungsmittel. 
mit dieser Bedeutung korrelieren erhebliche praktische und 
rechtliche  schwierigkeiten. kaum ein anderes Verteidigungs-
mittel wirft ähnlich komplexe taktische Probleme auf. 

das seminar soll den umgang mit diesem Verteidigungsmittel 
erleichtern und handlungskompetenz vermitteln. dazu 
werden in einem ersten teil die rechtlichen Grundlagen im 
Beweisrecht, die revisionsrechtliche Bedeutung und die 
berufsrechtlichen Grenzen erläutert. in einem zweiten teil 
geht es um Verteidigungsstrategie: in welchen fällen bietet 
die einlassung chancen ? in welchen fällen überwiegen die 
Risiken. in einem dritten teil geht es um einlassungssurroga-
te: mit welchen Verteidigungsmitteln minimiere oder 
vermeide ich die Risiken einer einlassung.

neben einer gründlichen aufarbeitung der (obergerichtlichen) 
Rechtsprechung sollen konkrete hilfen in Verteidigungssitua-
tionen geboten werden. entscheidungskriterien für einlassung, 
teileinlassung, schweigen werden in typischen 

konstellationen erarbeitet. die einlassungsformen, die wahl 
des richtigen Zeitpunktes und alternativen für die einlassung 
werden in praktischen fällen dargestellt. stets wird dabei 
auch die revisionsrechtliche Perspektive gewahrt.

referenten
klaus ulrich Ventzke, Rechtsanwalt, hamburg
dr. bernd wagner, Rechtsanwalt, hamburg

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
14.1.12 | 9:00 – 17:00 uhr (6 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
120 e RaV-mitglieder
170 e nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

JAnunAR 2012
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21.1.12, Berlin

Vernehmung Von poliZeibeamten 
und poliZeibeamtinnen
seminar nr. 02/12

die fortbildungsveranstaltung wird von der »arbeitsgruppe 
Berufszeugen« (Rechtsanwältinnen Regina Götz, franziska 
nedelmann, undine weyers, ulrich v. klinggräff) vorbereitet.
es sollen spezielle fragestellungen zur Vernehmung von 
Polizeibeamten thematisiert werden. Vor dem hintergrund 
unserer erkenntnisse der Besonderheiten von Berufszeugen 
wollen wir herausarbeiten, wie eine erfolgreiche Befragung 
aussehen kann.
neben der Vermittlung ganz praktischer erkenntnisse soll 
auch versucht werden, unterschiedliche Befragungsstile 
darzustellen.
die fortbildungsveranstaltung ist auch für Berufsanfängerin-
nen geeignet.

referentinnen
ulrich v. klinggräff, Rechtsanwalt, Berlin
undine weyers, fachanwältin für strafrecht, Berlin

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
21.1.12 | 10:00 – 16:00 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
110 e RaV-mitglieder
160 e nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

11.2.12, hamburg

einFührung in daS SoZialrecht
seminar nr. 03/12

das sozialrecht, insbesondere das existenzsicherungsrecht, ist 
seit Jahren ein zunehmend umkämpfter Bereich, da es wie 
kaum ein anderes Rechtsgebiet ausdruck gesellschaftlicher 
leitvorstellungen von sozialer Gerechtigkeit und sozialer 
sicherheit sein soll. es finden daher in der anwaltlichen 
interessenvertretung ebenso rechtspolitische auseinanderset-
zungen mit gesamtgesellschaftlichem kontext wie die 
Bearbeitung hochindividueller und ggf. für die mandantinnen 
existenzbedrohender sachverhalte statt.
die fortbildung richtet sich an kolleginnen und Referendarin-
nen, die den einstieg in die Bearbeitung von sozialrechtlichen 
mandaten anstreben.
anhand von fallbeispielen aus der anwaltlichen Praxis soll 
den interessierten ein erster einblick verschafft und Gestal-
tungsmöglichkeiten zur erfolgreichen, parteiischen und interes-
sengeleiteten wahrnehmung des mandats vermittelt werden.

i. einführung: mandatsannahme, Grundlagen des 
Verfahrens, Gebühren
ii. Sozialleistungsrecht: Grundsicherung nach dem sGB ii 
(hartz iV) und sGB Xii, BaföG, wohnG, etc.
iii. Sozialversicherungsrecht: arbeitlosenV, krankenV, 
unfallV, RentenV, PflegeV, etc.
iV. Sozialverfahrensrecht: Vertretung in den 
Verwaltungsverfahren und gerichtlichen Verfahren. 
Grundlagen des sGB i, sGB X und des sGG
V. beratungs- und prozesskostenhilfe

referenten
Sven adam Rechtsanwalt, Göttingen
dirk audörsch, fachanwalt für sozialrecht, hamburg
raik höfler, fachanwalt für sozialrecht, leipzig

kursort und termin
sprachschule independencia, weidenallee 37 20357 hamburg
11.2.12 | 10:00 – 16:00 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
30 e für Referendarinnen
80 e RaV-mitglieder / 100 e  nichtmitglieder inkl. mwst.

JAnuAR / FebRuAR 2012

Fortbildung Für reFerendarinnen  
und beruFSanFängerinnen
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25.02.12, Berlin

die Verteidigung deS betäubungS-
mittelabhängigen mandanten.  
chancen und möglichkeiten nach dem 
grundSatZ »therapie Statt StraFe«, § 35 btmg
seminar nr. 05/12

die Verteidigung des betäubungsmittelabhängigen mandan-
ten erfordert bereits im ermittlungsverfahren grundlegende 
entscheidungen. sowohl bei der unmittelbaren drogendelin-
quenz nach den strafvorschriften des BtmG, wie auch bei der 
Beschaffungskriminalität, aber nicht nur hier, können für den 
mandanten entscheidende Vorteile in der Vollstreckung 
herausgearbeitet werden. daneben spielt das Verhältnis des § 
35 BtmG zu § 64 stGB eine Rolle. werden die sich bietenden 
möglichkeiten bei der Verteidigung in der instanz nicht vorbe-
reitet, kann dies für den mandanten strafvollzug bedeuten, 
der nicht sein müsste.
der Vortrag geht auch auf die Voraussetzungen ein, unter 
denen eine therapie beantragt und genehmigt werden kann 
und das hierzu notwendige Verfahren. daneben sollen die 
Gestaltungsmöglichkeiten durch § 35 BtmG im strafvollzug 
bei mehreren sukzessiven Verurteilungen und bei offenen 
Bewährungsstrafen angesprochen werden.
der Vortrag soll anhand von praktischen Beispielen eine 
einführung und eine sensibilisierung für die Vorteile des § 
BtmG bieten. er wird sich auch mit dem stufenverhältnis – je 
nach strafhöhe – zu § 64 stGB befassen.

referent
helmut mörtl, fachanwalt für strafrecht, Regensburg

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
25.02.12 | 10:00 – 16:00 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
110 e RaV-mitglieder
160 e nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

FebRuAR 2012

11.2.12, hamburg

FrauenSpeZiFiSche aSpekte  
im FlüchtlingS- und 
ZuwanderungSrecht
seminar nr. 04/12

Jahrelang hatten anwältinnen und feministische Gruppen für 
die anerkennung frauenspezifischer fluchtgründe gekämpft 
und eine einbindung der frauenspezifischen Verfolgung in das 
deutsche asylrecht erreicht. haben sich die daran geknüpften 
hoffnungen erfüllt?
nach einem kurzen überblick wird im ersten teil des seminars 
auf folgende Praxisprobleme eingegangen:

anhörung durch eine einzelentscheiderin beim Bundesamt 
für migration und flüchtlinge (dienstanweisung) 
- vielfacher Verstoß hiergegen und anspruch auf 
Zweitanhörung
Glaubwürdigkeitsmaßstab (Probleme bei der detaillierten 
schilderung)
inländische fluchtalternative und existenzsicherung
abschiebeschutz gemäß § 60 abs.7 aufenthG und 
medizinische Gutachten (traumatisierung)

im zweiten teil wird über die eingeführte härtefallregelung 
beim eigenständigen aufenthaltsrecht für ehegatten referiert 
(vgl. § 31 abs.2 aufenthG). was ist unter den beiden dort 
aufgeführten ausnahmen zu verstehen? wie sieht die 
Rechtsprechung zu diesen beiden fragekomplexen aus? Gibt 
es de facto ausschlussgründe? 
fragen können gern vorab an die Referentin gesandt werden 
zwecks Vorbereitung für das seminar. 

referentin
anette Schmidt, Rechtsanwältin in hamburg mit dem 
schwerpunkt flüchtlings- und Zuwanderungsrecht. daneben 
ist sie im hochschulrecht tätig.

kursort und termin
sprachschule independencia, weidenallee 37 20357 hamburg
11.2.12 | 10:00 – 14:30 uhr (4 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
90 e RaV-mitglieder
130 e nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer
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mäRz 2012

jede/r Gruppenteilnehmer/in seine/ihre sicht der dinge frei 
und ohne hemmungen in den diskurs einbringen kann. die 
sog. »freie assoziation« der Gruppenteilnehmer bringt 
lebendigkeit in den Gruppenverlauf und spiegelt die höchst 
unterschiedliche persönliche wahrnehmung der einzelnen 
Gruppenmitglieder wieder. dies führt im ergebnis dazu, dass 
mit unterstützung der Gruppe neue handlungsspielräume 
entdeckt und lösungen gefunden werden, auf die der/die 
einzelne trotz heftigen nachdenkens wohl niemals gekom-
men wäre.
für manche teilnehmer/in mag bereits das gemeinsame 
erleben des Gruppenprozesses – der zuweilen aufregend ist 
– eine besondere persönliche Bereicherung sein. Ziel des 
wochenendseminars ist es allerdings, dass jede/r teilnehmer/
in eine konkrete Problemlösungsperspektive für den berufli-
chen alltag mit nach hause nimmt, von der sie/er weiß, dass 
sie umsetzbar ist.

referent
dr. arnulf nüßlein, fachanwalt für arbeitsrecht, mediator 
(daa), ist als Gruppenanalytiker (inst. f. therapeutische u. 
angewandte Gruppenanalyse münster) in der Personal- u. 
organisationsberatung sowie als einzelberater (coaching) tätig.

kursort und termin
Burg Bodenstein bei worbis: die landschaftlich sehr schön 
gelegene Burg Bodenstein im eichsfeld bei worbis erreicht 
man über die autobahn Göttingen, über duderstadt oder 
leinefelde (Bahnverbindung: Göttingen – eichenberg – worbis)
die Burg Bodenstein bietet kompletten service mit gepflegten 
1- oder 2-Bettzimmern. sauna, vier mahlzeiten pro tag, 
kaminzimmer.
2.-.4.3.2012 | fr, 2. märz 2012,  
19.30 uhr bis so, 4.märz 2012, 13.00 uhr

teilnahmebetrag
290 e RaV-mitglieder
320 e nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

2. – 4.3.2012, Burg Bodenstein bei worbis

balint-gruppenarbeit mit  
anwältinnen und anwälten
seminar nr. 06/12

der Psychoanalytiker und arzt michael Balint hat in den 
fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die methodik 
der Balintgruppen – zunächst für ärzte – entwickelt.
heute wird dieses konzept weltweit in der beruflichen 
weiterbildung genutzt.
der grundlegende ansatz ist dabei, dass es besonders in 
dienstleistenden Berufen von entscheidender Bedeutung für 
den persönlichen (wie auch wirtschaftlichen) erfolg ist, auf 
welche art und weise, also wie eine Botschaft denjenigen 
erreicht, der adressat dieser Botschaft ist - und was sie in ihm 
auslöst.
die erfahrung lehrt, dass wir mit unseren Botschaften, seien 
sie persönlicher oder professioneller art, vom jeweiligen 
Gegenüber höchst unterschiedlich wahrgenommen werden. 
das hängt auch vom kontext ab, in dem wir agieren. und so 
ist es nicht nur das durch die Juristenausbildung erworbene 
spezialwissen, auf das es in der jeweiligen situation an-
kommt. formalisierte abläufe, wie sie im Gerichtsverfahren 
zwingend sind, verdecken leicht den umstand, dass zwischen 
den Beteiligten gleichzeitig andere kommunikationsmuster 
und -ebenen eine wichtige Rolle spielen. auch und gerade in 
der professionellen welt des anwalts führen bewusste wie 
unbewusste motive zu manchmal erstaunlichen ergebnissen, 
die oft schwer verständlich, ja geradezu paradox sind.
deswegen ist überall da, wo es neben der fachspezifischen 
kompetenz gleichzeitig um die eigenverantwortliche, persön-
liche Beziehung zum mandaten, zur Büroangestellten, zum 
kollegen oder auch zum Richter geht, ein geschultes Ver-
ständnis der zwischenmenschlichen Bezüge von außerordent-
licher wichtigkeit.
in der Balint-Gruppe geht es darum, sich dieser Beziehungs-
zusammenhänge, an denen man selbst anteil hat, bewusst zu 
werden.
in einer Gruppe von bis zu 12 teilnehmern werden fallbeispie-
le aus der täglichen arbeit besprochen und auf der Grundlage 
der Gruppenanalyse untersucht. ein wichtiges element des 
beruflichen erfahrungsaustauschs ist dabei der umstand, dass 
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24.3.2012, hamburg

aktuelle Fragen deS  
auSländerrechtS
seminar nr. 07/12

die Veranstaltung wird die aktuellen fragen des ausländer-
rechts einschließlich des sonderrechts der unionsbürger und 
des ausländersozialrechts behandeln.  die Rechtsprechung 
des europäischen Gerichtshofs klärt nicht nur Rechtsfragen, 
sondern wirft auch neue auf. in den mittelpunkt der diskussi-
on ist durch das urteil Zambrano das Verhältnis des unions-
bürgerstatus zu dem status von  inländern gerückt. der 
sonderstatus von türken ist zu behandeln. die Rechtspre-
chung des menschenrechtsgerichtshofs ist, bedingt durch die 
sprachbarriere, wenig bekannt. der ausweisungsschutz 
»faktischer inländer« ist zu diskutieren. ausländerrechtliche 
entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts sind vielfach 
zu hinterfragen und verlangen widerspruch. die aus ihnen 
resultierenden verfahrensrechtlichen schwierigkeiten sollen 
dargestellt werden, ebenso neue entscheidungen zum 
staatsangehörigkeitsrecht.
diskriminierungen von ausländern beim Bezug von sozialleis-
tungen, von der sozialen Grundsicherung bis zum kindergeld 
sind zu hinterfragen.

referent
rechtsanwalt dr. rolf gutmann, stuttgart
der Referent wurde 2010 von der Yeditepe-universität 
istanbul zum Prof. dr. h. c. ernannt. er ist mitherausgeber und 
Redakteur der im ausländerrecht führenden fachzeitschrift 
informationsbrief ausländerrecht und mitarbeiter des 
Gk-aufenthG. im Bund-Verlag erschien von ihm »Rechte für 
ausländer«.

kursort und termin
sprachschule independencia,  
weidenallee 37, 20357 hamburg
24.3.12 | 10:00 – 16:30 uhr  
(5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
110 e RaV-mitglieder
160 e nichtmitglieder
 inklusive mehrwertsteuer

anmeldung 
 

mitgliedSchaFt im raV e.V.

mitglied kann jede Rechtsanwältin oder jeder Rechtsan-
walt werden, aber auch jeder notar und jede notarin, 

jede/r an einer rechtswissenschaftlichen oder entsprechenden 
fakultät hauptamtlich lehrende und lernende, jede Referen-
darin und jeder Referendar, vorausgesetzt, dass sie sich der 
freien advokatur und den Zielen des RaV verpflichtet fühlen. 
die mitgliedsbeiträge betragen 15,34 E monatlich, jedoch 
5,11 E monatlich für Referendare/innen sowie für Rechts-
anwälte/innen in den ersten zwei Jahren nach ihrer Zu lassung 
bzw. für Rechtsanwälte/innen, die wegen der Ver sorgung ihrer 
kinder vorübergehend nicht erwerbstätig sind. auf anfrage 
kann der Beitragssatz ermäßigt werden.

um informationsmaterial über die arbeit des RaV zu erhalten 
oder dem RaV beizutreten, kann unser kontaktformular unter 
www.rav.de genutzt werden.

FortbildungSVeranStaltungen 
die fortbildungsveranstaltungen sind für fachanwälte/innen 
und den fortbildungsnachweis gem. § 15 fao geeignet. auch 
nichtmitglieder möchten wir herzlich einladen, an unseren 
fortbildungen teilzunehmen. Zudem freuen wir uns über 
jedwede anregung und Rückmeldung bezüglich unserer 
fort  b ildungsangebote, da wir bemüht sind, diese möglichst 
ver braucher orientiert anzubieten. die Bildung und fortbildung 
steht in der tradition des kampfes um die freie advokatur und 
um ein demokratisches Recht, der abwehr von illegitimen 
herrschaftsansprüchen und unter Berücksichtigung des 
Rechtes kommender Generationen, eine lebenswerte existenz 
in unzerstörter umwelt vorzufinden. insbesondere jungen 
anwältinnen und anwälten soll ein Zugang zu bezahlbaren 
fortbildungen geschaffen werden. der Preis der fortbildungen 
orientiert sich allein an ihren kosten.
da die teilnahmezahl begrenzt ist, sollte die anmeldung 
frühzeitig erfolgen. nach der anmeldung erhalten sie die 
anmeldebestätigung und die Rechnung. 

anmeldeformular auf der folgeseite >>



hiermit melde ich mich für folgendes raV-Seminar an:

RaV-mitglied:   Ja    nein

seminarnummer

name, Vorname 

straße, hausnummer

PlZ, ort

e-mail

datum, unterschrift

der Rücktritt bis eine woche vor dem seminar ist kostenfrei. danach erheben 
wir den teilnahmebetrag in voller höhe. die stornierung von seminaren, z.B. bei 
ausfall einer/s dozentin/dozenten bleibt vorbehalten. die mindestteilnehmeran-
zahl beträgt 5 Personen. wir sind bemüht, Programmänderungen frühzeitig 
mitzuteilen. in fällen einer stornierung von seiten des RaV werden bereits ge-
zahlte teilnahmebeträge selbstverständlich erstattet. weitere ansprüche sind 
ausgeschlossen, außer in fällen des Vorsatzes und der groben fahrlässigkeit.

bitte an die geschäftsstelle des raV:
Greifswalder straße 4, 10405 Berlin
telefon: (030) 417 235 55
e-mail: kontakt@rav.de
internet: www.rav.de

faxen sie uns das anmeldeformular! 
Fax: (030) 417 235 57

sie können sich auch über kontakt@rav.de per e-mail 
bei der Geschäftsstelle des RaV anmelden. 

anmeldeFormular
FortbildungSVeranStaltungen 


